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Vorwort

Die vorliegende Untersuchung wurde imWintersemester 2016/2017 von der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln als Habilitationsschrift angenommen.
Sie stellt einen Versuch dar, den Begriff der Verwaltungskontrolle systematisch zu
erschließen und unter besonderer Berücksichtigung der Tätigkeit der Gerichte und der
Rechnungshöfe rechtstheoretisch, rechtsdogmatisch und verwaltungswissenschaftlich
zu entfalten. Rechtsvorschriften, Rechtsprechung und Schrifttum befinden sich auf
dem Stand vom 30. Juni 2016; vereinzelt konnte noch jüngere Literatur berücksichtigt
werden.
Für die wohlwollende Betreuung der Arbeit, allzeitige Diskussionsbereitschaft und

fruchtbringende Kritik danke ich Herrn Professor Dr. Wolfram Höfling, M. A., der
mich als seinenAssistenten am Institut für Staatsrecht vielfältig förderte undmir immer
ein Vorbild für gelebte Freiheit der Wissenschaft sein wird. Für die Zweitbegutachtung
danke ichHerrn Professor Dr.Michael Sachs, den persönlich kennenzulernen ebenfalls
ein großer Gewinn meines Wechsels an die Universität zu Köln war.
Es ist unmöglich, an dieser Stelle all diejenigen aufzuführen, die das Entstehen

der Arbeit begünstigt haben. Besonders danken möchte ich hier gleichwohl meinem
treuen Freund und scharfsinnigen Mitstreiter Philipp Reimer sowie den Mitgliedern
des erfolgreichen bremisch-heidelbergisch-kölnisch-münsterisch/rostockischen Habi-
litandenzirkels, Till Markus, Silvia Pernice-Warnke, Birgit Peters und Matthias Valta.
Dank für tatkräftige Hilfe bei der Literaturbeschaffung schulde ich den studentischen
Hilfskräften des Instituts für Staatsrecht. Ich danke der Universität zu Köln, die es
mir mit der Verleihung des Hans-Kelsen-Preises für Nachwuchswissenschaftler 2015
ermöglicht hat, eine eigene kleine Arbeitsgruppe aufzubauen. Deren Mitgliedern, Frau
Ass. Patricia Bals, Herrn Dipl.-Finw. (FH) Sven Härtwig, Frau Isabelle Oberthür, B. A.,
und Herrn Malte Reifegerste, die mich bei der Literaturbeschaffung unterstützt und in
administrativen Dingen vielfältig entlastet haben, gilt ebenfalls mein Dank.
Ein Druckkostenzuschuß wurde aus Mitteln der Exzellenzinitiative des Bundes und

der Länder zur Förderung vonWissenschaft und Forschung an deutschenHochschulen
aufgebracht. Für die hervorragende verlagsseitige Betreuung danke ichHerrnDr. Franz-
Peter Gillig und Frau Daniela Zeiler.

Köln, im Herbst 2016 Simon Kempny
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Erster Teil:

Grundlagen

§ 1 Verwaltungskontrolle als Erfordernis
des demokratischen Rechtsstaats

Der Träger der Staatsgewalt eines demokratisch-republikanischen Gemeinwesens
ist das Volk. Hoheitliche Befugnisse, die ein Einzelner oder eine Personenmehrheit
innehat, sind immer nur treuhänderisch zugewiesen. Die Fehlsamkeit des Menschen
macht es unumgänglich, das Gebaren der Treuhänder zu überwachen.1 Diese Überwa-
chung2 wird herkömmlicherweise als Kontrolle bezeichnet, soweit der Überwachte
der Administration zuzurechnen ist, als Verwaltungskontrolle3. Sie muß menschli-
chen Schwächen (wie der Gier nach Geld und Macht, aber auch der Faulheit und
Bequemlichkeit) wehren,4 welche die Treuhänder dazu verführen können, sich der
Bande zum Treugeber, dem Volke, zu entledigen. Verwaltungskontrolle festigt diese
Bande, sichert den Einfluß des Volkswillens auf die Ausübung der hoheitlichen Gewalt

1 SieheA. Reus/P.Mühlhausen, VR 2010, 1 (1);W.Höf ling, Betätigungsprüfung, S. 674;W.Klappstein,
S. 91 f.; H. Reinermann, Die Verwaltung 14 (1981), 483 (484 f.); auch U. Scheuner, Verantwortung, S. 380
(„Kontrolle [ . . . ] als Ausdruck einer demokratischenGestaltung“);H.Kelsen, VVDStRL 5 (1929), 30 (80);
H. Kelsen, Demokratie, S. 76: „An einer systematischen Ausgestaltung aller Kontrollinstitutionen hängt
in hohemMaße das Schicksal der modernen Demokratie. Demokratie ohne Kontrolle ist auf die Dauer
unmöglich.“ Vergleiche (zu Finanzkontrolle als demokratischer und republikanischer Notwendigkeit)
M. Heintzen in: von Münch/Kunig, Art. 114 Rn. 1; Ch. Degenhart, VVDStRL 55 (1996), 190 (227); auch
K. von Lewinski in: Friauf/Höfling, Art. 114 Rn. 165 (Stand der Bearbeitung: 49. Lfg., 2016); A. Nebel in:
Piduch, Art. 114 GG Rn. 2 (Stand der Bearbeitung: 48. Lfg., 2014); E. Schmidt-Aßmann, Problemskizze,
S. 21; H. Reger, VerwArch 66 (1975), 195, 319 (368 f.); ferner § 1 ISSAI 1 (hierzu F. Schmitz in: Engels/
Eibelshäuser, VII/1 § 1 Rn. 1 ff. [Stand der Bearbeitung: 47. Lfg., 2009]); schließlich die (oft [etwa von
B.-P. Lange, S. 51; K. Grupp, Rechnungshöfe, S. 42 f.; H. Rischer, S. 26] übersehene) Debatte um die
Einführung eines Reichsrechnungshofes in der deutschen verfassunggebenden Nationalversammlung
von 1848/49 (hierzu S. Kempny, Staatsfinanzierung, S. 258).

2 Der Begriff wird hier alltagssprachlich-weit verwandt. Im Schrifttum findet sich zuweilen ein en-
geres Begriffsverständnis im Sinne einer Beschränkung auf „die verwaltungsmäßige Kontrolle privater
Akteure“, welche der „Aufsicht“ als „Kontrolle [ . . . ] nachgeordnete[r] Verwaltungsträger“ gegenüber-
stellt wird (so etwa bei P.M. Huber in: GVwR, Bd. III § 45 Rn. 38; anders beiU. Scheuner, Verantwortung,
S. 390 [„Überwachung“ als Oberbegriff, „Kontrolle“ und „Aufsicht“ als Unterbegriffe]; beachte ferner,
daß auch der Begriff der Aufsicht unterschiedlich verwandt wird und häufig eine Einrichtung der Ab-
wehr von gerade auch von privater Seite drohenden Gefahren bezeichnet, etwa bei K. Waechter, DVBl
2014, 1149; zur Uneinheitlichkeit des Sprachgebrauchs auch C. Hahn, S. 36 ff.).

3 Der Begriff wird hier zunächst, wie üblich (sieheW. Kahl in: GVwR, Bd. III § 47 Rn. 1), heuristisch
verwandt; eine definitorische Annäherung erfolgt später (unten S. 27 f.).

4 Ähnlich G. Püttner, Verwaltungslehre, § 20 Rn. 1, 3; K. Loewenstein, S. 127.
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und trägt damit gleichzeitig zur Legitimation5 dieser Gewalt bei6, die doch, Zwang
gegenüber Freien darstellend, nur als Ausdruck der Herrschaft des Volkes über sich
selbst7 gerechtfertigt sein kann.8

Neben die demokratisch-republikanische tritt eine rechtsstaatliche Bedeutung der
Verwaltungskontrolle. Der Vorrang und der Vorbehalt des Gesetzes, zwei Kerngehalte
des Rechtsstaatsgrundsatzes, wie er national inArt. 20Abs. 3, Art. 28Abs. 1 S. 1 GG9 und
supranational in Art. 2 EUV10 niedergelegt ist, können nur sichergestellt werden, wenn
es Mittel und Wege gibt, die Rechtstreue der Verwaltung zu überprüfen.11Wird dem
Rechtsstaatsgrundsatz darüber hinaus ein umfassendes Gebot der „Rationalisierung

5 Zu dem Begriff der LegitimitätTh. Würtenberger in: GeschGrdbgr, Bd. 3, Eintrag „Legitimität,
Legalität“, S. 677.

6 Vergleiche (zu Kontrolle als „verfassungsgebotene[m] Widerlager zur Eigenständigkeit der Ver-
waltung“) E. Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee, Kap. 4 Tz. 88, 57; ferner R. Pitschas, Verwaltungsverant-
wortung, S. 391, 394 f.; R. Pitschas, DÖV 1998, 907 (908);W. Hoffmann-Riem, Finanzkontrolle, S. 78;
A. Tschentscher, S. 113 ff.

7 Vergleiche die berühmte Schlußwendung der „Gettysburg Address“ A. Lincolns (hierzu knapp
St. Schiedermair in: GVwR, Bd. III § 48 Rn. 9 Fn. 54) vom „government of the people, by the people, for
the people“ (Manuskriptdigitalisate unter http://www.loc.gov/exhibits/gettysburg-address/exhibition-
items.html [12.5.2016]), die sowohl mit „Herrschaft des Volkes, durch das Volk und für das Volk“
(St. Schiedermair in: GVwR, Bd. III § 48 Rn. 9) als auchmit „Staatsform, in welcher das Volk allein durch
das Volk zum besten des Volkes herrscht“ (E. Heller) übersetzt wird; einschränkend K. Hesse, VVDStRL
17 (1959), 11 (19 f.).

8 Zu Selbstbestimmung als notwendigem Rechtfertigungserfordernis hoheitlicher Herrschaft
Ch. Möllers, Gewaltengliederung, S. 32 (siehe auch [zum ⟨vordemokratischen⟩ Begriff der Gewalt,
seiner „freiheitlichen Politur“ und rechtstheoretischen ⟨Um-⟩Deutung] S. 25, 82 ff. ebd.); Volkssouverä-
nität und Identität von Herrschern und Beherrschten sind indes nicht gleichzusetzen, da der Grundsatz
der Volkssouveränität sich auf das Volk als einheitliches Ganzes bezieht, während die Wendung von
der Identität an das Merkmal der Herrschaftsbetroffenheit und damit an eine Größe anknüpft, worin
die Volksangehörigen sich voneinander unterscheiden können (M. Jestaedt, Demokratieprinzip, S. 143;
H. Peters, S. 27 ff.).

9 Zu diesen zwei „komplementär wirkende[n] Mechanismen zur Sicherstellung der Herrschaft
des Gesetzes“M. Jestaedt in: Ehlers/Pünder, § 11 Rn. 5; auch D. Ehlers in: Ehlers/Pünder, § 2 Rn. 40 ff.;
F. Ossenbühl in: HStR3 , Bd. V (2007) § 101; für eine begriffliche Scheidung der Bindung an das Gesetz
von dem (dann als Kollisionsregel zu deutenden) Vorrang des GesetzesM. Sachs, Jur. int. 2014, 58
(60 f.).

10 ZumVorbehalt des Gesetzes als Teilgehalt des europarechtlichen RechtsstaatsgrundsatzesCh. Cal-
liess in: Calliess/Ruffert, Art. 2 EUV Rn. 26; der Vorrang des Gesetzes ergibt sich insoweit jedenfalls aus
den Worten „Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung der Verträge oder einer bei seiner
[zu lesen als ‚ihrer‘, das heißt: ‚der Verträge‘ ⟨Redaktionsversehen; so auch Ch. Calliess in: Calliess/
Ruffert, Art. 2 EUV Rn. 91 Fn. 279⟩] Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm“ in Art. 263 Abs. 2
in Verbindung mit Art. 264 Abs. 1 AEUV; zur Gesetzmäßigkeit der Verwaltung als Ausprägung des
europarechtlichen Rechtsstaatsgrundsatzes auch R. Geiger in: Geiger/Khan/Kotzur, Art. 2 EUV Rn. 3,
Art. 6 EUV Rn. 36; EuGH, Urteil vom 21.5.1987, verb. Rs. 133–136/85, ECLI:EU:C:1987:244, Rn. 29.

11 Deutlich M. Sachs, Jur. int. 2014, 58 (63): „Rechtliche Garantien sind im Ernstfall nur so viel
wert wie ihre Kontrolle. Dies gilt auch und gerade für die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung“; siehe
auchTh. Ellwein, Verwaltungslehre, S. 200. Zur Bedeutung der Gesetzesbindung der Verwaltung für
die Durchsetzung des in der Volksvertretung demokratisch gebildeten WillensM. Jestaedt in: Ehlers/
Pünder, § 11 Rn. 5;O. Lepsius, Steuerungsdiskussion, S. 15, 21 f.;H. Lecheler, S. 215;A. Merkl, Demokratie,
S. 71 ff.;H. Kelsen, Staatslehre, S. 361 ff., 366 ff. Zur Bedeutung der Kontrolle im Rahmen „des staatlichen
Funktionssystems“ R. Pitschas, Verwaltungsverantwortung, S. 391.
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des öffentlichen Gesamtzustandes“12 entnommen13, weitet dies das Kontrollbedürfnis
aus, indem beispielsweise diejenigen Bereiche der Leistungsverwaltung erfaßt werden,
die gesetzlich nicht geregelt sind und die es von Verfassungs14 wegen auch nicht sein
müssen15.
Kontrolle ist indes nicht nur in demokratisch-republikanischen und rechtsstaatli-

chen Gemeinwesen unverzichtbar.16 Überall, wo Amtswalter mit Macht versehen sind,
die sie (wem auch immer gegenüber) verantwortlich ausüben sollen, muß diese Verant-
wortung sich niederschlagen. Überall, wo Herrschaft beschränkt sein soll, muß diese
Beschränkung wirksam werden.17 Denn die angesprochenenmenschlichen Schwächen
gefährden nicht nur demokratisch-republikanisch begründete, sondern jede Art ge-
ordneter Herrschaft. So nimmt es nicht wunder, daß zumindest Vorläufer heutzutage
wichtiger Ausgestaltungen von Verwaltungskontrolle bereits seit Jahrhunderten zum
überlieferten Bestand an Staatlichkeit gehören. Man denke nur an Gerichte, die schon
imHeiligen Römischen ReichDeutscher Nation gewissen Rechtsschutz gegenMaßnah-
men landesherrlicher Exekutiven boten18, und an Rechnungshöfe, die in Deutschland
seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts bestehen und anfangs, in absolutistischen Zeiten,
vor Einführung eines parlamentarischen Haushaltsrechts, allein dem Zwecke dienten,
die Monarchen bei der Führung und Überwachung ihrer Exekutive zu unterstützen19.

§ 2 Ziel der Arbeit sowie Gang und Zuschnitt der Darstellung

Ziel dieser Arbeit ist es – der SentenzM. Heideggers eingedenk, daß die eigentliche
Bewegung der Wissenschaften sich „in der mehr oder minder radikalen und ihr selbst
durchsichtigen Revision der Grundbegriffe“ abspiele20 –, zu einer Vertiefung des Ver-
ständnisses von „Verwaltungskontrolle“ beizutragen. Es soll ein Untersuchungs- und

12 K. Hesse, Rechtsstaat, S. 83.
13 E. Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee, Kap. 2 Tz. 75, Kap. 1 Tz. 21; H. Schulze-Fielitz, Rationalität,

S. 322; A. Voßkuhle in: HStR3 , Bd. III (2005) § 43 Rn. 1; R. Pitschas in: GVwR, Bd. II § 42 Rn. 74; H. Hill/
M. Martini in: GVwR, Bd. II § 34 Rn. 51;Th. Groß, Kollegialprinzip, S. 200; H.-H. Trute, DVBl 1996,
950 (956); H.-H. Trute, Forschung, S. 194; vergleicheM. Anderheiden, S. 288; D. Heckmann, S. 264 ff.;
K. Sobota, S. 64 f., 485; ablehnend F. Reimer in: GVwR, Bd. I § 9Rn. 6;Ch.Thiemann, S. 211;Ph.Dann, Der
Staat 49 (2010), 630 (644).

14 Zu dem Begriff der Verfassung Ch. Winterhoff, S. 8, 50 ff.
15 Zur Reichweite des Vorbehalts des Gesetzes, insbesondere zur sogenannten Wesentlichkeitstheo-

rie, D. Ehlers in: Ehlers/Pünder, § 2 Rn. 43 ff.; F. Reimer in: GVwR, Bd. I § 9 Rn. 47 ff.; F. Ossenbühl in:
HStR3 , Bd. V (2007) § 101 Rn. 23 ff.

16 Vergleiche die Bewertung der Finanzkontrolle beiU. Hufeld in: HStR3 , Bd. III (2005) § 56 Rn. 5: sie
„folg[e] einer universellen, staatsform- und rechtsformunabhängigen Rationalität“ (Fußnotenzeichen
nicht wiedergegeben); ähnlich H. Karehnke, Rechnungshof, S. 235.

17 U. Scheuner, Kontrolle, S. 7 ff.
18 Siehe etwa P. Oestmann in: HRG, Bd. I, Eintrag „Extrajudizialappellation“, Sp. 1455; R. Sailer,

S. 2 ff., 467 ff.; K.H. Acker, S. 29 ff.; zeitgenössisch etwa J. J. Moser, S. 1147.
19 Zur Entstehung und Geschichte der Rechnungshöfe im Absolutismus F. von Pfuhlstein, S. 14 ff.;

H.G. Zavelberg, S. 44 f.; A. Hissen, S. 22 ff.
20M. Heidegger, S. 9.
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Beschreibungswerkzeug in Gestalt eines Satzes scharf definierter, aufeinander bezoge-
ner Begriffe entwickelt werden, das als Grundlage für weitere Forschung – tiefschürfen-
de Einzelabhandlungen ebenso wie institutionelle oder funktionelle Vergleichungen –
zu dienen vermag.21Wo, wie im Schrifttum über „(Verwaltungs-)Kontrolle“, Begriffe
sehr unterschiedlich verwandt werden und Definitionen nicht selten unterbleiben,22

verheißt ein solches theoretisches Werkzeug einen diskursrationalisierenden Ertrag.23

Es kann überdies ein Mittel dazu sein, bislang eher unverbunden nebeneinanderste-
hende Bereichsdogmatiken in einen übergreifenden Zusammenhang zu stellen und so
zu einer Hebung des Reflexionsniveaus beizutragen.
Die durch die Gerichte und die durch die Rechnungshöfe vorgenommenen Kontrol-

len sollen das Referenzpaar bilden, anhand dessen das entwickelte Werkzeug erprobt
werden soll. Die Auswahl geschah zum einen wegen der (vom verwaltungswissen-
schaftlichen Standpunkt aus) anerkanntermaßen hervorragenden Bedeutung24 dieser
beiden Kontrollen und zum andern, weil sie sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden25

und damit sowohl (dem Leser) die Weite des Untersuchungsgegenstandes veranschau-
lichen als auch (dem Schreiber) ständig Prüfstein sind, was die Brauchbarkeit der
verwandten abstrakten Begriffe angeht. Neben dem Referenzpaar sollen von Fall zu
Fall weitere Kontrollen, etwa seitens desWehrbeauftragten des Deutschen Bundestages

21 Es geht, mit anderen Worten (in Anlehnung an eine von H. Kelsen zur Beschreibung der Reinen
Rechtslehre gebrauchte Wendung), um die Schaffung allgemeiner begrifflicher Werkzeuge, „mittelst
deren man sich eines besonderen Rechtes geistig bemächtigen kann“ (H. Kelsen, JW 1929, 1723 [1723]).

22 Zu diesem Befund unten S. 10 f.
23 So machen eine feinere Zergliederung der Gesamterscheinung sowie eine schärfere Scheidung

ihrer Teile gedankliche Ungenauigkeiten, Verwechselungen, Fehlschlüsse und dergleichen unwahr-
scheinlicher. Daß der wissenschaftliche Diskurs über Verwaltungskontrolle insoweit noch Rationalisie-
rungspotential birgt, zeigt beispielhaft die berechtigte Kritik beiW.Höf ling, Betätigungsprüfung, S. 678,
an der unzureichenden Herausarbeitung der besonderen, eigenen (grund-)rechtlichen Bedeutung
der Kontrollmittel in Abgrenzung zu der Bedeutung der Kontrollergebnisfolgen (beides hier in der
Begrifflichkeit dieser Arbeit bezeichnet [siehe insoweit unten S. 19, 24 f.]) in bezug auf die Tätigkeit
der Rechnungshöfe bei G. Haverkate, AöR 107 (1982), 537 (558 [ff.]), und bei U. Hockenbrink, DÖV
1991, 241 (242).

24W. Thieme, VerwArch 74 (1983), 305 (306);Th. Ellwein, Verwaltungslehre, S. 200.
25 Hierzu überblicksartig (in bezug auf die Europäische Union) die Schlußanträge der Generalan-

wältin V. Trstenjak in der Rs. C-539/09 vom 25.5.2011, ECLI:EU:C:2011:345, Rn. 71 (Fußnotenzeichen
nicht wiedergegeben): „Gemäß [Art. 287 Abs. 2 AEUV] kann der Rechnungshof die Handlungen der
Unionsorgane sowie der Mitgliedstaaten, die die Unionsfinanzen berühren, einer Rechtmäßigkeitsprü-
fung unterziehen. Wenngleich sich diese Rechtmäßigkeitsprüfung mit den judikativen Aufgaben des
Gerichtshofs überschneiden kann, sind die Durchführung und die Auswirkungen der Rechtmäßigkeits-
kontrollen durch den Rechnungshof und durch den Gerichtshof grundverschieden. Was die Ausübung
der Rechtmäßigkeitskontrolle betrifft, kann der Gerichtshof im Prinzip nur tätig werden, soweit ein
Verfahren vor ihm rechtsgültig anhängig gemacht wird. Darüber hinaus hat sich der Gerichtshof bei
seiner Urteilsfindung im Allgemeinen am Verfahrensgegenstand zu orientieren. Der Rechnungshof
kann hingegen gemäß [Art. 287 Abs. 4 UAbs. 2 AEUV] auch aus eigener Initiative tätig werden und
dabei den Prüfungsgegenstand – unter Beachtung seiner Kompetenzen – selbst bestimmen. Auf der
Rechtsfolgenebene erwachsen die Urteile des Gerichtshofs jedoch in formelle und materielle Rechts-
kraft und entfalten somit eine Bindungswirkung. Den Erklärungen, Berichten und Stellungnahmen des
Rechnungshofs fehlt hingegen eine formelle Bindungswirkung.“ Ähnlich O. Mader, S. 302 f. Vergleiche
(in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland) F. Schoch in: GVwR, Bd. III § 50 Rn. 51.
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oder des Europäischen Bürgerbeauftragten, betrachtet werden, soweit dies zusätzliche
Erkenntnisse oder eine Vervollständigung des Bildes verspricht.
Die Darstellung soll in derWeise erfolgen, daß in diesem Ersten Teil die Grundlagen

gelegt, das heißt die wissenschaftliche Ausgangslage der Untersuchung festgestellt,
die Hauptbegriffe „Verwaltungskontrolle“ und „administrative Rationalität“ sowie
ihre Unterbegriffe theoriebildend beleuchtet26, außerdem tunliche Eingrenzungen
vorgenommen werden. Ein sodann folgender Zweiter Teil dient der systematischen
Erfassung von Verwaltungskontrolle mittels verschiedener Leitfragen27, anhand deren
sich die vielfältigen Erscheinungsformen von Verwaltungskontrolle nach bestimmten
Schlüsseleigenschaften ordnen lassen. Dies geschieht regelmäßig in der gedanklichen
DreischrittfolgeTheorie–Dogmatik–Verwaltungswissenschaft:28 Erstens wird darge-
legt, welche Anforderungen sich an einen Kontrollierten, einen Kontrollgegenstand,
einen Kontrollmaßstab und so weiter aus den im Ersten Teil theoretisch konstruierten
Begriffen, das heißt unabhängig von einer bestimmten Rechtsordnung in ihrer histo-
risch-politisch bedingten Vorfindlichkeit (aus dem Blickwinkel der Kontrolltheorie
betrachtet29: in ihrer Zufälligkeit, ihrer Kontingenz) ergeben. Zweitens wird untersucht,
welche darauf bezüglichen Anordnungen in den betrachteten Rechtsordnungen jeweils
getroffen sind. Drittens wird der Frage nachgegangen, wie bestimmte theoretisch mög-
liche oder positivrechtlich vorfindliche Anordnungen verwaltungswissenschaftlich,
insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Gewährleistung administrativer Rationali-
tät30, zu bewerten sind.31 Zugespitzt formuliert, werden also nacheinander drei Fragen
gestellt: „Wie kann es sein?“, „Wie ist es?“ und „Wie sollte es sein?“. Zum Abschluß der
Untersuchung werden in einem Dritten Teil zunächst einige Perspektiven möglicher
Anschlußforschung aufgezeigt und sodann die Ergebnisse in Leitsätzen zusammenfaßt.
Betrachtet werden das Bundesrecht der Bundesrepublik Deutschland sowie das

Recht der Europäischen Union32.33 Vereinzelte Seitenblicke in das (Bundes-)Recht

26 Angesichts des unscharfenTheoriebegriffs der Rechtswissenschaft (siehe U. Volkmann, JöR NF
64 [2016], 281 [297 ff.]; R. Dreier, S. 70 [71 ff.]) mag der Ausdruck nicht völlig befriedigen. Gemeint sind
Überlegungen zur Schaffung der gedanklichen Grundlage für die (sodann folgende) systematische
Erfassung der Erscheinung „Verwaltungskontrolle“.

27 Zusammenstellung unten auf S. 66.
28 In § 6 erwies sich eine inhaltliche Auflockerung der strengen Dreischrittfolge als zweckmäßig.
29 Vergleiche (mit Blick auf die Geschichtswissenschaft)W.Knöbl, S. 80: „Kontingent sind Ereignisse

[ . . . ] nicht per se, sondern aus der Perspektive einer je spezifischenTheorie.“
30 Zu dem Begriff siehe unten S. 30 ff.
31 Die Gesichtspunkte, die in den Abschnitten über die verwaltungswissenschaftliche Bewertung

angesprochen werden, können immer nur ausgewählte sein. Eine erschöpfende Behandlung dünkt
unmöglich, schon weil man thematisch immer (noch) weiter in andere Wissenschaften (die unter
dem Blickwinkel der Fragestellung dann als „Nachbarwissenschaften“ erscheinen), zum Beispiel die
Psychologie oder die Soziologie, ausgreifen könnte.

32 Gelegentlich wird hierfür der Begriff „Europarecht“ verwandt. Dies geschieht nur aus sprachli-
chen Gründen und eingedenk der Tatsache, daß der Begriff des Europarechts (dazuTh. Siegel, Rn. 5 ff.)
weiter verstanden werden und insbesondere auch auf die im Rahmen des Europarates geschlossenen
völkerrechtlichen Verträge (hierzu überblicksartigM. Herdegen, Europarecht, § 2 Rn. 6 f.) bezogen
werden kann.

33 Daß, je nachdem, von welchem Ausgangspunkt die Rechtsbetrachtung vorgenommen und wie
die Rechtsordnung konstruiert wird, jede der beiden Rechtsmassen grundsätzlich auch als Teil der


